
Anlage 2  

zur Richtlinie für die Förderung von Projekten zur Aktivierung des Bildungs- und Ausbildungspotentials aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 bis 2020  (KMBek Nr. X.8–BL0122.182/60/68 vom 

13. September 2016)  

Berufsintegrationsjahr (BIJ) an Berufsschulen  

Gegenstand der Förderung  

Gefördert wird die Einrichtung von BIJ-Klassen als kooperatives Angebot an Berufsschulen und Berufsschulen zur 

sonderpädagogischen Förderung gemäß Nr. 2 der o. g. Förderrichtlinie.  

Zuwendungsvoraussetzungen  

(zu Nr. 4 der Förderrichtlinie)  

1. Im Projektzeitraum muss an der Schule eine nach den schulrechtlichen Bestimmungen gebildete BIJ-Klasse 

bestehen. 

2. Es muss ein arbeitsmarktpolitisches, sozialpolitisches oder regionales Erfordernis vorliegen. Das Vorliegen 

dieses Erfordernisses ist durch eine Stellungnahme der örtlich als Schulaufsicht zuständigen Regierung zu 

belegen. Bei staatlichen Schulen ist diese Voraussetzung mit der Beteiligung der Regierung an der 

Einrichtung der Klassen als erfüllt anzusehen. 

3. An einem BIJ können Jugendliche und junge Erwachsene in Bayern ohne Ausbildungsplatz mit erhöhtem 

Sprachförderbedarf teilnehmen. 

4. Zur Bildung einer Klasse sind mindestens 16 Schülerinnen und Schüler erforderlich. Eine Unterschreitung 

der Schülermindestzahl am maßgeblichen Stichtag (20. Oktober) ist nicht förderschädlich, wenn die als 

Schulaufsichtsbehörde zuständige Regierung eine Unterschreitung zulässt. 

5. Das kooperative Angebot wird durch die Berufsschule in Kooperation mit Personal, das der Träger stellt (z. B. 

Eigenpersonal des Trägers oder Kooperationspartner wie freie Träger, überbetriebliche Einrichtungen oder 

Betriebe) in enger und regelmäßiger Abstimmung erbracht. 

Die Berufsschule bringt 22 Lehrerstunden ein, die teilweise auch für Gruppenteilungen verwendet werden 

können. 

Der Kooperationspartner bringt mindestens 19 Unterrichtsstunden ein, in denen zielgruppenbezogen 

Sprachförderung und Berufsvorbereitung (insbesondere durch betriebliche Praktika) angeboten werden. 

Der Umfang und die Inhalte des Angebotes (v. a. Sprachförderung, allgemeinbildender und fachlicher 

Unterricht sowie Praktika) werden in Abhängigkeit von den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

festgelegt. Eine flexible zeitliche Organisation der Angebote (z. B. Blockung von Praktika) ist möglich. 

Teilnehmer ohne Mittelschulabschluss wird die Möglichkeit gegeben, diesen nachzuholen. 

Die Förderung der Sprachkompetenz ist ein wichtiges Element des Angebots, das über ein Konzept der 

integrierten Sprachförderung verfolgt wird (z. B. Berufssprache Deutsch). 

Dieser Aufgabe nehmen sich beide Partner in enger Abstimmung gemeinsam an. 

6. Ein sozialpädagogisches Betreuungskonzept ist im Rahmen des BIJ vorzusehen. 

I. d. R. wird die sozialpädagogische Betreuung durch eine geeignete Kraft des Kooperationspartners 

geleistet. 

Kostenpauschalen   

(zu Nr. 5.2 der Förderrichtlinie):  

Lehrkräfte  

Für das erforderliche Lehrpersonal sind pauschal Kosten in Höhe von 25.600 € anzusetzen. 

Die Kosten sind mit 8.533,- € dem ersten und mit 17.067,- € dem zweiten Kalenderjahr des Bewilligungszeitraums 

zuzuordnen.   



Schulaufwand  

Für den erforderlichen Schulaufwand sind pauschal Kosten von 500,- € je teilnehmenden Schüler anzusetzen. 

Art und Höhe der Förderung   

(zu Nr. 5.5 der Förderrichtlinie):  

Es werden bis zu 40.500 € als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 

Stichtage  

Stichtag für die Feststellung der Teilnehmerzahl ist der 20. Oktober des Jahres, in dem der Bewilligungszeitraum 

beginnt  

Der Ergebnisindikator (Schüler, die nach ihrer Teilnahme eine vollqualifizierende Ausbildung aufnehmen) ist zu 
erheben, wenn eine belastbare Aussage über den Verbleib der Teilnehmerin/des Teilnehmers nach dem  
Ausscheiden aus dem Projekt möglich ist, spätestens jedoch bis zum Ende des Bewilligungszeitraums (31. 
August). 


